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DAS NEUE #SCHULGESETZ
CDU und SPD haben gut sechs Monate lang über Änderungen zum Schulgesetz verhandelt. Nachdem die breite, öffentliche 
Debatte mehr als 1000 Hinweise und Anregungen zum Regierungsentwurf erbracht hatte, war es uns ein wichtiges Anliegen, 
darauf in der Schulgesetznovelle einzugehen. Im Ergebnis werden die Fraktionen einen gemeinsamen Änderungsantrag vorlegen, 
der den Regierungsentwurf an zahlreichen Stellen ergänzt. Als Resultat steht ein Gesetz, dass das sächsische Schulsystem in 
seiner Struktur stabilisisert, qualitativ weiterentwickelt und modernisiert. Die wichtigsten Änderungen gibt es hier im Überblick.

Das Schulgesetz wird zum 01.08.2018 (also zum Schuljahr 2018/19) in Kraft treten. Damit haben die Schulen 
genügend Zeit, sich solide darauf vorzubereiten. Einzelne Regelungen werden bereits vorab in Kraft gesetzt. 
So wird beispielsweise die Regelung zu den Lernmitteln schon zum kommenden Schuljahr wirksam. Die 
Paragraphen zur Schulnetzplanung werden ebenso vorab zum 1. August 2017 gültig, damit die Schulträger eine 
verfassungskonforme Grundlage haben. Außerdem wird das das Kultusministerium ermächtigt, Verordnungen zu 
erarbeiten, damit diese vor dem Inkrafttreten noch in die sogenannte Verbändeanhörung gehen können.

1. DIE SCHULEN IM LÄNDLICHEN RAUM WERDEN ERHALTEN

 ◼ Das derzeit geltende SCHULSCHLIESSUNGSMORATORIUM 
wird 1:1 umgesetzt und ins Gesetz geschrieben.

 ◼ Außerhalb von Mittel- und Oberzentren können 
GRUNDSCHULEN mit 12 (statt 15) Schülern pro Klasse 
geführt werden, wenn die Gesamtschülerzahl mind. 
60 beträgt; außerdem jahrgangsübergreifend mit 
15 Schülern je jahrgangsübergreifender Klasse.*

 ◼ Außerhalb von Oberzentren können OBERSCHULEN 
vorübergehend oder dauerhaft einzügig (statt zweizügig) 
mit 20 Schülern pro Klasse geführt werden.

 ◼ Außerhalb von Mittel- und Oberzentren können 
GYMNASIEN vorübergehend zweizügig (statt dreizügig) 
mit 20 Schülern pro Klasse geführt werden.

2. SCHULEN KÖNNEN VERLÄSSLICHER PLANEN

 ◼ Die Ganztagsangebote werden im Schulgesetz 
verankert („ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN 
SOLLEN GANZTAGSANGEBOTE EINRICHTEN“), 
die Verantwortung des Freistaates bei der 
Mitfinanzierung wird festgeschrieben.

 ◼ Gesetzliches Ziel: „Für alle Schularten und Schulstufen 
sollen Ressourcen der SCHULSOZIALARBEIT 
zur Verfügung stehen“ (§ 1 Absatz 4).

 ◼ Damit wird das LANDESPROGRAMM SCHULSOZIALARBEIT 
PRAKTISCH VERDOPPELT. Die bisher ab dem 
Haushalt 2017/18 geplanten 15 Millionen Euro pro Jahr 
können dann gezielt an Grundschulen, Gymnasien, 
Berufs- sowie Förderschulen eingesetzt werden.

 ◼ Auch wenn die Mindestschülerzahl unterschritten 
wird, sollen VOR DEM SCHULABSCHLUSS 
KLASSEN UNVERÄNDERT bleiben.

3. DIE OBERSCHULEN WERDEN GESTÄRKT

 ◼ Die Oberschulen erhalten im ländlichen Raum einen 
besonderen BESTANDSSCHUTZ. An allen 283 Oberschulen 
wird es einen SCHULSOZIALARBEITER geben.

 ◼ Das Leitungsgremium der Oberschule wird durch einen 
neuen FACHLEITER  
INDIVIDUELLE FÖRDERUNG UND 
BERUFSORIENTIERUNG gestärkt.

 ◼ Die zur Berufsorientierung in vielen Oberschulen 
eingesetzten PRAXISBERATER werden vom Freistaat 
finanziert, wenn die derzeitige ESF-Förderung ausläuft. 
Sie soll es künftig an allen Oberschulen geben.



2

4. SACHSEN BEKOMMT EIN STABILES NETZ DER BERUFLICHEN BILDUNG 

 ◼ Die SCHULNETZPLANUNG im Bereich der 
Beruflichen Bildung wird zentralisiert und 
vom Kultusministerium durchgeführt.

 ◼ Die Planung soll ein zwischen städtischen 
und ländlichen Räumen AUSGEWOGENES 
UND UNTER ZUMUTBAREN BEDINGUNGEN 
ERREICHBARES BILDUNGSANGEBOT sichern.

 ◼ Sie erfolgt im EINVERNEHMEN MIT DEN 
SCHULTRÄGERN und im Benehmen mit dem 
Landesausschuss für Berufsbildung.

 ◼ Für Berufsschulzentren wird eine 
MINDESTSCHÜLERZAHL VON 550 festgeschrieben, 
dabei sind AUSNAHMEN aufgrund überregionaler 
Bedeutung des Ausbildungsberufes oder aus 
regionalplanerischen Gründen möglich.

5. DIE SCHULEN ERHALTEN MEHR FREIHEITEN UND EIGENVERANTWORTUNG

 ◼ Die Schulen erhalten NEUE FREIHEITEN, die sie nutzen 
können – aber natürlich nicht nutzen müssen. So werden 
EIGENVERANTWORTUNG UND INNOVATION gestärkt.

 ◼ Die Schulen können für die Verwaltung eingezahlter 
Gelder (z.B. für Klassenfahrten und Exkursionen) 
im Namen des Freistaates unbürokratisch 
ein EIGENES SCHULKONTO einrichten.

 ◼ Um den Schuljahresablauf, die Klassen und 
Gruppenbildung und den Lehrereinsatz STÄRKER 
SELBST ZU GESTALTEN, können Schulen 
pauschalisiertes Lehrerarbeitsvermögen selbst 
verwalten* und die Stundentafeln innerhalb eines 
Schuljahres eigenverantwortlich umsetzen.

 ◼ Über den EINSATZ ZUSÄTZLICHER MITTEL FÜR INKLUSION 
entscheiden die Grundschulen selbst – von der Einstellung 
einer zusätzlichen Kraft (z.B. Erzieher oder Ergotherapeut) 
bis zur Finanzierung von Projekten ist alles möglich.

 ◼ In einzelnen Fächern können Schulen  
auch in der Sekundarstufe 1  
JAHRGANGSÜBERGREIFENDEN UNTERRICHT anbieten.

 ◼ An den Oberschulen kann auf die DIFFERENZIERUNG 
IN HAUPTSCHUL- UND REALSCHULBILDUNGSGANG 
VERZICHTET werden. Ein Übergang von der Oberschule 
ans Gymnasium ist nach jedem Schuljahr möglich.*

 ◼ Schulversuche können weiterhin von 
unten „initiiert“ werden.

 6. DIE KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG WIRD GESTÄRKT

 ◼  Die Kommunen können auch WEITERHIN in eigener 
Verantwortung ihre GRUNDSCHULBEZIRKE festlegen.

 ◼ Die SCHULTRÄGER können künftig bei der Bestellung 
von Schulleitern, bei der Berufsschulnetzplanung 
und in der Schulkonferenz MITREDEN.

 ◼ Die Schulträger können in „CAMPUSLÖSUNGEN“ 
verschiedene Schularten örtlich zusammenfassen 
(z.B. Grundschule und Förderschule, Grundschule 
und Oberschule, Grundschule und Gymnasium).

7. AUF DEM WEG ZUR INKLUSION – FREIWILLIG UND MIT ZUSÄTZLICHEN RESSOURCEN

 ◼ Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können 
an der Förderschule oder inklusiv an der Regelschule 
unterrichtet werden. Die Entscheidung obliegt den 
Eltern, es gibt unter bestimmten Voraussetzungen 
einen  RECHTSANSPRUCH AUF BEIDE SCHULARTEN.

 ◼ Es werden KOOPERATIONSVERBÜNDE gebildet, 
in denen eine inklusive Unterrichtung unter 
ZUMUTBAREN SCHULWEGEN abgesichert wird.

 ◼ Die Einführung der Inklusion wird gestreckt. 
Grundschulen können auf freiwilliger Basis bis 2023/24 
auf Teile der vorschulischen Diagnostik verzichten. 
Über eine abschließende Einführung wird der 
Sächsische Landtag erneut beraten und entscheiden.

 ◼ Grundschulen innerhalb dieser Verbünde erhalten 
ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR INKLUSION: Mittel im 
Umfang von 0,5 bis 1,5 Stellen je nach Größe der Schule. 
Das Geld kann von der Schule eigenverantwortlich 
für Personal oder Sachmittel eingesetzt werden.

 ◼ Der bisherige Abschlag von 10 Prozent für 
inklusiv unterrichtete Kinder an Schulen in freier 
Trägerschaft entfällt. Diese können ebenso 
Teil der Kooperationsverbünde werden.
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8. DIE MITWIRKUNG VON SCHÜLERN, ELTERN UND PARTNERN WIRD GESTÄRKT

 ◼ An der Schulkonferenz können der Schulsozialarbeiter, 
ein Vertreter des Schulfördervereins und des Horts 
MIT BERATENDER STIMME teilnehmen.*

 ◼ Die Schüler- und Elternvertreter können ihre 
AUFGABEN BESSER VERTEILEN, da sich der Vorsitzende 
bzw. Schülersprecher vertreten lassen kann.

 ◼ Schülersprecher können auch von der gesamten 
Schülerschaft gewählt werden; außerdem wird 
es möglich, einen KLASSENRAT einzurichten.

 ◼ Die Schulkonferenz kann sich eine 
Geschäftsordnung geben und wird in ihren 
MITBESTIMMUNGSRECHTEN gestärkt. Sie ist vor 
der Bestellung des Schulleiters anzuhören.

 ◼ Die KOOPERATION von Schulen mit benachbarten 
Schulen, mit Unternehmen, sozialen Einrichtungen 
und anderen Bildungseinrichtungen wird gestärkt.* 

9. DER ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSAUFTRAG WIRD ZUKUNFTSORIENTIERT

 ◼ Mit dem neuen ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSAUFTRAG 
geben wir den Schulen und Lehrkräften, den 
Schülern und Eltern und auch den Schulträgern 
und der Schulverwaltung klare Impulse.

 ◼ Dabei wird die PARTNERSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN ELTERNHAUS UND SCHULE als Grundlage 
guter schulischer Arbeit besonders betont.

 ◼ Der Auftrag zur Vermittlung von Alltags- 
und Lebenskompetenz, die Stärkung von 
Kommunikation und Medienbildung sowie die 
ERMUNTERUNG ZUR AUSEINANDERSETZUNG MIT 
GESELLSCHAFTLICHEN FRAGEN setzen neue Akzente.

* Bereits im Regierungsentwurf enthalten


